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2.8 Unternehmensform AKTIENGESELLSCHAFT (AG) 
 
 
Eine AG kann von einer oder mehreren Personen gegründet werden. Die Aktien bedeutender AGs werden an der Börse gehandelt. Nennwert und Kurswert der 
Aktien können erheblich von einander abweichen.  
Bei der Gewinnausschüttung des Unternehmens hat der Aktionär ein Recht auf Dividende, dem Gewinnanteil je Aktiennennwert. Höhe und Ausgabe der 
Dividende werden zwischen den Organen Hauptversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand nach folgendem Muster geregelt: 
 
 
 
Die Organe der Aktiengesellschaft 
 
                        wählt auf höchstens 
                       5 Jahre und kontrolliert 

VORSTAND 

- Geschäfstführung 
- Vertretung 
- Vorlage des Jahresabschlusses und des 

Vorschlags für Gewinnermittlung 
- Einberufung der jährlichen ordentlichen 

Hauptversammlung 
- Jahresabschluss im Handelsregister – 

Veröffentlichung (Publizitätspflicht) 

 
 

AUFSICHTSRAT 

- Bestellung und Überwachung des Vorstands 
- Prüfung des Jahresabschlusses, des 

Geschäftsberichtes und des Vorschlags zur 
Verwendung der Bilanzgewinne 

- Einberufung einer außerordentlichen HV, wenn 
es das Wohl der Gesellschaft erfordert 

- Abberufung des Vorstandes bei einem 
wichtigen Grund 

 
 
 
 
 
 
 
 
        wählt einen Teil auf 4 Jahre 
 
 

HAUPTVERSAMMLUNG 

- Wahl eines Teils des Aufsichtsrats 
- Beschluss über Verwendung des 

Bilanzgewinns 
- Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat  
- Bestellung der Abschlussprüfer  
- Beschluss über Satzungsänderungen, 

Kapitalveränderungen und über Auflösung der 
AG 

 
    bilden           wählen einen Teil  auf 4 Jahre 

Aktionäre Arbeitnehmer

Dr. Bernhard Springer_WISO Wirtschafts- und Sozialkunde_Folie_11_Unternehmensformen_AKTIENGESELLSCHAFT 


